
A n t r a g : 
 

1. Der Planung für den Neubau Kita 
Gartenstadt wird zugestimmt. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, unter 
Vorbehalt der Bereitstellung der 
Haushaltsmittel, die Baumaßnahme 
umzusetzen (Baubeschluss). 

 


